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Daten für den Monat Januar 2026 

Steuertermine 
Fälligkeit: 

• USt, LSt = 12.1.2026 
 
Überweisungen (Zahlungsschon-
frist): 

• USt, LSt = 15.1.2026 
 
Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen! 
 
Beiträge Sozialversicherung 
Fälligkeit Beiträge 1/2026 = 28.1.2026 
 
Verbraucherpreisindex 
(Veränderung gegenüber Vorjahr) 

10/24 3/25 6/25 10/25 

+ 2,0 % + 2,2 % + 2,0 % + 2,3 % 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Aktivrente ab 2026: Bis zu 2.000 EUR 
sollen monatlich steuerfrei sein  
 
| Wer die gesetzliche Regelalters-
grenze erreicht und weiterarbeitet, soll 
seinen Arbeitslohn bis zu 2.000 EUR im 
Monat steuerfrei erhalten können. Nach 
dem Regierungsentwurf zur Aktivrente 
fallen aber weiterhin Sozialabgaben an. 
Der Bundesrat muss dem Gesetz noch 
zustimmen. | 
 
Der neue § 3 Nr. 21 Einkommensteuerge-
setz (EStG-Entwurf) sieht ab dem 
1.1.2026 eine Steuerbefreiung der Ein-
nahmen bis zu insgesamt 24.000 EUR 
im Jahr vor. Dieser Freibetrag ist aber (im 
Rahmen einer „Zwölftelung“) so aufzu-
teilen, dass er nur für die Monate ge-
währt wird, in denen die Voraussetzun-
gen vorliegen.  
 
Beachten Sie | Die Steuerfreistellung 
soll bereits im Lohnsteuerabzugsver-
fahren erfolgen  
– in der Steuerklasse VI jedoch nur, 
wenn der Arbeitnehmer gegenüber dem 
Arbeitgeber bestätigt hat, dass die Steu-
erbefreiung nicht bereits in einem ande-
ren Dienstverhältnis berücksichtigt wird. 
 
Es sollen nur solche Leistungen begüns-
tigt sein, die vom Steuerpflichtigen nach 
Erreichen der Regelaltersgrenze gemäß 
§ 35 S. 2 oder § 235 Abs. 2 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch erbracht wer-
den. Für Tätigkeiten davor soll es keine 
Steuerbefreiung geben, auch wenn die 

Zahlungen nach Erreichen der Regelal-
tersgrenze erfolgen. 
 
Beachten Sie | Ausschließlich Einnah-
men aus nichtselbstständiger Arbeit 
nach § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG sollen 
steuerfrei gestellt werden. 
 

Merke | Weitere Voraussetzung ist, 
dass der Arbeitgeber für die Leistungen 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu entrichten hat. Somit wer-
den z. B. Beamte und geringfügig Be-
schäftigte ausgeschlossen. 
 
Auch Tätigkeiten, die zu Einkünften aus 
selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb 
oder Land- und Forstwirtschaft führen, 
sollen von der Begünstigung ausgenom-
men werden. 

 
Quelle | Aktivrentengesetz, Regierungsentwurf vom 
15.10.2025 

 

Bundesregierung will Kfz-Steuerbe-
freiung für reine Elektrofahrzeuge 
verlängern 
 
| Die Kfz-Steuerbefreiung gilt bislang für 
reine Elektrofahrzeuge, die bis zum 
31.12.2025 erstmalig zugelassen bzw. 
komplett auf Elektroantrieb umgerüstet 
werden. Die Bundesregierung möchte 
diese steuerliche Begünstigung nun 
um fünf Jahre bis zum 31.12.2030 ver-
längern. Die maximal zehnjährige Steu-
erbefreiung soll jedoch begrenzt sein  
– und zwar längstens bis zum 
31.12.2035. Dadurch soll es sich lohnen, 
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frühzeitig ein reines Elektrofahrzeug anzu-
schaffen (Achtes Gesetz zur Änderung 
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, Regie-
rungsentwurf vom 15.10.2025; Zustim-
mung durch den Bundesrat steht noch 
aus). | 
 

Digitale Steuerbescheide ab 2026 
 
| Durch das vierte Bürokratieentlastungs-
gesetz (BGBl I 2024, Nr. 323) wurde § 
122a der Abgabenordnung (AO) mit Wir-
kung ab 2026 geändert. Dadurch werden 
elektronische Bescheide zur Regel – 
Papier zur Ausnahme. Der Deutsche 
Steuerberaterverband e. V. (DStV) hat die 
Änderungen jüngst zusammengefasst. | 
 
Die Neufassung des § 122a AO erlaubt 
den Finanzbehörden, Verwaltungsakte 
durch die Bereitstellung zum Datenab-
ruf bekannt zu geben. Steuerbescheide, 
die Finanzbehörden auf Grundlage elekt-
ronisch eingereichter Steuererklärun-
gen erlassen, sollen grundsätzlich 
elektronisch zum Abruf bereitgestellt 
werden. Im Unterschied zur bisherigen 
Regelung ist hierfür keine Einwilligung 
mehr erforderlich. 
 
Beachten Sie | Die Papierform ist wei-
terhin möglich. Denn der elektroni-
schen Bekanntgabe kann widerspro-
chen und eine einmalige oder dauerhafte 
Zusendung von Bescheiden per Post 
verlangt werden. Der Antrag ist formlos 
und ohne Begründung möglich. Wichtig 
ist jedoch: Er gilt nur für die Zukunft. 
 

Merke | Ein zum Abruf bereitgestellter 
elektronischer Bescheid gilt am vierten 
Tag nach der Bereitstellung als bekannt 
gegeben. Damit beginnt auch die Ein-
spruchsfrist. Liegt der Bescheid zum 
Abruf bereit, versendet die Finanzver-
waltung eine Benachrichtigung. Im Ge-
gensatz zur noch geltenden Rechtslage 
erfüllt diese Benachrichtigung nur noch 
eine Hinweisfunktion. Für die Bestim-
mung des Zeitpunkts der Bekanntgabe 
des Bescheids ist sie grundsätzlich irre-
levant. 

 
Quelle | DStV, Mitteilung vom 13.10.2025 

 

Familienheim: Einlage in eine Ehegat-
ten-GbR ohne Schenkungsteuer 
 
| Die Steuerbefreiung für die lebzeitige 
Zuwendung eines Familienheims unter 
Ehegatten kann auch dann zu gewähren 
sein, wenn der eine Ehegatte das Fami-
lienheim in eine Ehegatten-GbR einlegt, 
an der die Ehegatten zu gleichen Teilen 
beteiligt sind. Das hat der Bundesfinanz-
hof entschieden. | 
 
Zum Hintergrund: Die unentgeltliche 
Übertragung des Familienheims ist unter 
den Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 Nr. 
4a, 4b und 4c des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) steu-
erfrei. Begünstigt sind die lebzeitige 
Übertragung zwischen Ehegatten, der 
Ehegattenerwerb von Todes wegen so-
wie der Erwerb von Todes wegen durch 
Kinder. Beim Erwerb von Todes wegen 
sind (im Gegensatz zur Schenkung) Be-
haltensfristen zu beachten. 
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Sachverhalt 

Der Ehemann (EM) und seine Ehefrau 
(EF) waren zu je 50 % Gesellschafter 
einer 2020 durch notariell beurkundeten 
Vertrag errichteten GbR. Die EF war Al-
leineigentümerin eines Wohnhauses, 
das die Eheleute zu eigenen Wohnzwe-
cken nutzten (Familienheim). In dersel-
ben notariellen Urkunde übertrug die EF 
das Familienheim unentgeltlich in das 
Gesellschaftsvermögen der GbR. Die 
hierdurch zugunsten des EM bewirkte 
Berechtigung an dem Grundstück be-
zeichneten die Eheleute als unentgeltli-
che ehebedingte Zuwendung. Der EM 
gab eine Schenkungsteuererklärung ab 
und beantragte die Steuerbefreiung für 
ein Familienheim nach § 13 Abs. 1 Nr. 
4a ErbStG, die das Finanzamt nicht ge-
währte – nach Ansicht des Finanzge-
richts und des Bundesfinanzhofs aber 
zu Unrecht. 
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Überträgt ein Ehegatte das Familienheim 
unentgeltlich auf eine GbR, an der beide 
Ehegatten zu gleichen Teilen beteiligt 
sind, ist der andere Ehegatte in Höhe 
des hälftigen Werts des Familienheims 
schenkungsteuerlich bereichert. Aber 
auch der Erwerb von Gesamthandseig-
entum an einem Familienheim wird von 
der Steuerbefreiung erfasst. 
 
Quelle | BFH-Urteil vom 4.6.2025, Az. II R 18/23, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 250802; BFH, PM Nr. 
70/25 vom 23.10.2025 

 

Unterhaltsleistungen: Bundesfinanz-
ministerium äußert sich zum Nach-
weis der Zahlung  
 
| Unterhaltsaufwendungen (beispiels-
weise an Eltern oder Kinder) können nach 
§ 33a  
Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) 
als außergewöhnliche Belastungen 
steuerlich geltend gemacht werden. Durch 
das Jahressteuergesetz 2024 wurde mit 
Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 
2025 geregelt, dass bei Geldzuwendun-
gen die Zahlung der Unterhaltsleistungen 
durch Überweisung auf das Konto der 
unterhaltenen Person zu erfolgen hat. 
Zum Nachweis hat das Bundesfinanzmi-
nisterium nun Stellung bezogen. | 
 
Hintergrund 
 
Steuerpflichtige können Unterhaltsleistun-
gen insbesondere dann als außergewöhn-
liche Belastungen nach § 33a EStG in der 
Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen, wenn  

 

• sie gegenüber der Person gesetz-
lich zum Unterhalt verpflichtet 
sind, 

 

• sie die Identifikationsnummer der 
unterhaltenen Person angeben, 

 

• kein Anspruch auf Kindergeld 
oder Kinderfreibetrag für die un-
terhaltene Person besteht und 

 

• die unterhaltene Person kein oder 
nur ein geringes Vermögen be-
sitzt. 

 
Der Abzug ist auf die Höhe des Grund-
freibetrags (für 2025: 12.096 EUR) be-
schränkt. Übernommene Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung wer-
den zusätzlich berücksichtigt.  
 
Beachten Sie | Der Höchstbetrag min-
dert sich aber um Einkünfte und Bezüge 
der unterstützten Person, die 624 EUR im 
Jahr übersteigen. 
 
Aktuelle Schreiben 
 
Das Bundesfinanzministerium hat sich zur 
Berücksichtigung von Aufwendungen für 
den Unterhalt von Personen im Ausland 
geäußert. In einem weiteren Schreiben 
vom 15.10.2025 gibt das Bundesfinanzmi-
nisterium allgemeine Hinweise zum Ab-
zug von Unterhaltsaufwendungen. In die-
sem Schreiben verweist es hinsichtlich 
der Nachweiserfordernisse bei Geldzu-
wendungen auf das erstgenannte Schrei-
ben.  
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Überweisungen sind grundsätzlich 
durch Belege (Buchungsbestätigungen 
oder Kontoauszüge) nachzuweisen, die 
die unterhaltene Person als Empfänger 
ausweisen. Für die Überweisung anfal-
lende Aufwendungen sind keine Unter-
haltsaufwendungen. 
 

Merke | Überweisungen auf ein nicht 
auf den Namen der unterhaltenen Per-
son lautendes Konto erfüllen nicht die 
Abzugsvoraussetzungen. Eine Aus-
nahme gilt für Zahlungen, die zur Erfül-
lung einer Verbindlichkeit der unterhal-
tenen Person für typische Unterhaltsauf-
wendungen in deren Namen direkt auf 
das Bankkonto eines Dritten überwiesen 
werden (abgekürzter Zahlungsweg). 
Diese Zahlungen können berücksichtigt 
werden, wenn die Verbindlichkeit vom 
Steuerpflichtigen nachgewiesen werden 
kann (z. B. durch Vorlage des Mietver-
trags). 

 
Quelle | BMF-Schreiben vom 15.10.2025, Az.  IV C 
3 - S 2285/00031/001/024 und Az. IV C 3 - S 
2285/00031/001/025 
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Für Vermieter 

Mietwohnungsneubau: Keine Sonder-
abschreibung bei Abriss und Neubau 
eines Einfamilienhauses 
 
| Die Sonderabschreibung für Mietwoh-
nungsneubau nach § 7b des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) ist nicht zu 
gewähren, wenn ein Einfamilienhaus 
abgerissen und durch einen Neubau er-
setzt wird. Die Steuerförderung setzt vo-
raus, dass durch die Baumaßnahme bis-
her nicht vorhandene Wohnungen ge-
schaffen werden. Dies erfordert, so der 
Bundesfinanzhof, eine Vermehrung des 
Wohnungsbestands. | 
 
Zum Hintergrund: Unter den Vorausset-
zungen des § 7b EStG gewährt der Fiskus 
eine Sonderabschreibung, die bis zu 5 
% im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in den folgenden drei Jahren be-
trägt. Insgesamt können in den ersten 
vier Jahren somit bis zu 20 % zusätz-
lich zur regulären Abschreibung abge-
schrieben werden. 
 

Sachverhalt 

Einer Steuerpflichtigen gehörte ein ver-
mietetes Einfamilienhaus. Nachdem sie 
sich zum Abriss des sanierungsbedürfti-
gen, aber noch funktionsfähigen Hauses 
entschlossen hatte, stellte sie 2019 ei-
nen Bauantrag für ein neues Einfamili-
enhaus. Im Juni 2020 ließ sie das alte 
Haus abreißen. Ab Juli 2020 wurde der 
Neubau errichtet, den die Steuerpflich-
tige ebenfalls vermietete.  
 

Das Finanzamt gewährte die Sonderab-
schreibung nicht. Die hiergegen gerich-
tete Klage und Revision waren erfolglos. 

 
Der Zweck der Sonderabschreibung liegt 
darin, Anreize für die zeitnahe Schaf-
fung zusätzlichen Wohnraums zu bieten 
und damit die Wohnraumknappheit zu be-
kämpfen. Der Abriss und anschließende 
Neubau einer Immobilie ohne Schaffung 
eines zusätzlichen Bestands an Wohnun-
gen erfüllt dieses Ziel nicht.  
 
Beachten Sie | Etwas anderes kann nur 
gelten, wenn der Neubau in keinem zeit-
lichen und sachlichen Zusammenhang 
mit dem vorherigen Abriss steht. Ein 
solcher Ausnahmefall lag im Streitfall aber 
nicht vor. Denn die Steuerpflichtige hatte 
von Anfang an geplant, das abgerissene 
Einfamilienhaus durch ein neues zu erset-
zen, und die Bauarbeiten folgten zeit-
lich unmittelbar aufeinander. 
 
Quelle | BFH-Urteil vom 12.8.2025, Az. IX R 24/24, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 250809; BFH, PM Nr. 
68/25 vom 23.10.2025 
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Für Arbeitgeber 

Freie Unterkunft und Verpflegung: 
Voraussichtliche Sachbezugswerte  
für 2026 
 
| Die Sachbezugswerte für freie oder 
verbilligte Verpflegung und Unterkunft 
werden jährlich an die Entwicklung der 
Verbraucherpreise angepasst. Nach dem 
vorliegenden Entwurf – mit der Zustim-
mung durch den Bundesrat ist wie in den 
Vorjahren zu rechnen – soll der Sachbe-
zugswert für freie Unterkunft 285 EUR 
monatlich betragen (in 2025 = 282 EUR). 
| 
 
Der monatliche Sachbezugswert für Ver-
pflegung soll in 2026 um 12 EUR auf 345 
EUR steigen.  
 
Beachten Sie | Aus dem monatlichen 
Sachbezugswert für Verpflegung abgelei-
tet ergeben sich für 2026 die nachfolgen-
den Sachbezugswerte für die jeweiligen 
Mahlzeiten (Werte für 2025 in Klammern): 
 
Frühstück: 

• monatlich: 71 EUR (69 EUR) 

• kalendertäglich: 2,37 EUR (2,30 
EUR) 

 
Mittag- bzw. Abendessen: 

• monatlich: 137 EUR (132 EUR) 

• kalendertäglich: 4,57 EUR (4,40 
EUR) 

 
Quelle | Entwurf der 16. Verordnung zur Änderung 
der Sozialversicherungsentgeltverordnung 

 

Rechengrößen in der Sozialversiche-
rung: Diese Werte sind für 2026 ge-
plant 
 
| Die Bundesregierung hat die Verord-
nung über die Sozialversicherungsre-
chengrößen 2026 beschlossen. Mit der 
Verordnung werden die maßgeblichen Re-
chengrößen der Sozialversicherung (u. a. 
auch die Beitragsbemessungsgrenzen) 
aktualisiert. | 
 
Beachten Sie | Die Rechengrößen ha-
ben eine große Bedeutung für das Versi-
cherungs-, Beitrags- und Leistungsrecht in 
der Sozialversicherung. So wird beispiels-
weise festgelegt, bis zu welcher Lohn-
höhe Beiträge zu zahlen sind. 
 
Nachfolgend sind wichtige Rechengrö-
ßen auszugsweise aufgeführt (Werte für 
2025 in Klammern): 
 

• Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversiche-
rung: 8.450 EUR  
(8.050 EUR) im Monat 

 

• Beitragsbemessungsgrenze in der 
knappschaftlichen Rentenversi-
cherung:  
10.400 EUR (9.900 EUR) im Monat 

 

• Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung: 5.812,50 EUR (5.512,50 
EUR) im Monat. 

 

• Versicherungspflichtgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
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(sogenannte Jahresarbeitsent-
geltgrenze): 6.450 EUR (6.150 
EUR) im Monat 

 
Quelle | Entwurf der Sozialversicherungsrechengrö-
ßen-Verordnung 2026; BMAS vom 8.10.2025: „Bun-
deskabinett beschließt Sozialversicherungsrechen-
größen 2026“ 

 

Für Arbeitgeber 

Freie Unterkunft und Verpflegung: 
Voraussichtliche Sachbezugswerte  
für 2026 
 
| Die Sachbezugswerte für freie oder 
verbilligte Verpflegung und Unterkunft 
werden jährlich an die Entwicklung der 
Verbraucherpreise angepasst. Nach dem 
vorliegenden Entwurf – mit der Zustim-
mung durch den Bundesrat ist wie in den 
Vorjahren zu rechnen – soll der Sachbe-
zugswert für freie Unterkunft 285 EUR 
monatlich betragen (in 2025 = 282 EUR). 
| 
 
Der monatliche Sachbezugswert für Ver-
pflegung soll in 2026 um 12 EUR auf 345 
EUR steigen.  
 
Beachten Sie | Aus dem monatlichen 
Sachbezugswert für Verpflegung abgelei-
tet ergeben sich für 2026 die nachfolgen-
den Sachbezugswerte für die jeweiligen 
Mahlzeiten (Werte für 2025 in Klammern): 
 
Frühstück: 

• monatlich: 71 EUR (69 EUR) 

• kalendertäglich: 2,37 EUR (2,30 
EUR) 

 

Mittag- bzw. Abendessen: 

• monatlich: 137 EUR (132 EUR) 

• kalendertäglich: 4,57 EUR (4,40 
EUR) 

 
Quelle | Entwurf der 16. Verordnung zur Änderung 
der Sozialversicherungsentgeltverordnung 

 

Rechengrößen in der Sozialversiche-
rung: Diese Werte sind für 2026 ge-
plant 
 
| Die Bundesregierung hat die Verord-
nung über die Sozialversicherungsre-
chengrößen 2026 beschlossen. Mit der 
Verordnung werden die maßgeblichen Re-
chengrößen der Sozialversicherung (u. a. 
auch die Beitragsbemessungsgrenzen) 
aktualisiert. | 
 
Beachten Sie | Die Rechengrößen ha-
ben eine große Bedeutung für das Versi-
cherungs-, Beitrags- und Leistungsrecht in 
der Sozialversicherung. So wird beispiels-
weise festgelegt, bis zu welcher Lohn-
höhe Beiträge zu zahlen sind. 
 
Nachfolgend sind wichtige Rechengrö-
ßen auszugsweise aufgeführt (Werte für 
2025 in Klammern): 
 

• Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversiche-
rung: 8.450 EUR  
(8.050 EUR) im Monat 

 

• Beitragsbemessungsgrenze in der 
knappschaftlichen Rentenversi-
cherung:  
10.400 EUR (9.900 EUR) im Monat 
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• Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung: 5.812,50 EUR (5.512,50 
EUR) im Monat. 

 

• Versicherungspflichtgrenze in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
(sogenannte Jahresarbeitsent-
geltgrenze): 6.450 EUR (6.150 
EUR) im Monat 

 
Quelle | Entwurf der Sozialversicherungsrechengrö-
ßen-Verordnung 2026; BMAS vom 8.10.2025: „Bun-
deskabinett beschließt Sozialversicherungsrechen-
größen 2026“ 

 
 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung 
und Gewähr auszuschließen. Das Rundschrei-
ben ersetzt nicht die individuelle persönliche Be-
ratung. 

 
Wir beraten Sie gerne weiter! 
 
DIESER BEITRAG ENTHÄLT ALLGE-
MEINE HINWEISE UND IST NICHT 
DAZU BESTIMMT, KONKRETE LÖ-
SUNGEN FÜR UNSERE MANDANTEN 
ODER INTERESSENTEN ZU BIETEN.                                                           
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE 
NACHFOLGENDEN ANSPRECH-
PARTNER, UM EINE FÜR IHR UN-
TERNEHMEN ZUGESCHNITTENE 
LÖSUNG ZU ERFAHREN.  
 

WP/STB/FBISTR C.HOFFMANN@ 
MECKLENBURG-HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-31 

 


